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RS OGH 1972/12/5 5Ob211/72,
6Ob782/78

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1972

Norm

EheG §49 D

Rechtssatz

Ob der auf Scheidung klagende Ehegatte das dem beklagten Teil zur Last gelegte Verhalten als ehezerstörend

empfunden (oder es verziehen) hat, ist im Scheidungsverfahren nicht nur auf Grund einer dahingehenden Einwendung

des Beklagten, sondern auch von Amts wegen festzustellen, wenn eine solche Feststellung auf Grund des in

Erscheinung getretenen Verhaltens des Klägers getroffen werden kann (vgl Schwind in Klang 2.Auflage I/1 826).
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